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Liebe Leser:innen,
neben dem diese Ausgabe der Behindertenpädagogik eröffnenden Nachruf

vonGeorg Feuer zum Gedenken anHanshubertus Jarick (1932–2023), dessen
Name und Wirken im Kontext dieser Fachzeitschrift Vielen ein Begriff sein
dürfte, finden sich zwei längere Abhandlungen, einerseits aus dem Feld der
Familie (Tzina et al.), andererseits aus einem schulischen Kontext (Heise).

So unterschiedlich die Herangehensweisen und Betrachtungen dieser bei-
den größeren Aufsätze zwar sind, eint sie vielleicht ihre Suchbewegung nach
Möglichkeiten dessen, was das Leitziel der UN-Behindertenrechtskonventi-
on darstellt: Die Überwindung gesellschaftlichen Ausschlusses im Kontext
der Lebenssituation von als behindert bezeichneten Personen und die Aus-
gestaltung von Teilhabemöglichkeiten. Hier ist auch durch den Beitrag der
griechischen Kolleg:innen in diesem Heft ein Blick über die Grenzen möglich.

Schauen wir gegenwärtig auf die Entwicklungen in Deutschland, so ist
trotz erkennbarer Fortschritte eher Frustration festzustellen: So hat bspw. die
am 27. Februar 2024 in Berlin stattgefundene und an dieser Stelle bereits
thematisierte (vgl. Editorial Behindertenpädagogik 02/2024) BRK-Konferenz
»Neuer Schwung für die UN-BRK in Deutschland: Wie weiter nach der
zweiten Staatenprüfung?« (Beauftragter der Bundesregierung für die Belan-
ge von Menschen mit Behinderungen; Deutsches Institut für Menschenrechte,
2024) zwar das Bemühen erkennen lassen, die Diskurse um Inklusion nicht
verstummen zu lassen, andererseits muss die Vielheit der dort diskutierten
Problemlinien in Bezug auf die (Nicht-)Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention zu denken geben.

Positiv betrachtet ist es aber dem Beauftragten der Bundesregierung für
die Belange von Menschen mit Behinderung, Jürgen Dusel, und dem Deut-
schen Institut für Menschenrechte zu verdanken, dass nun der Politik ein Papier
mit zentralen Forderungen vorgelegt werden kann, die sich auf die Bereiche
Barrierefreiheit,Bildung,Gewaltschutz,Betreuungsrecht,Arbeit,Wohnen,Par-
tizipation und Umsetzungsstrukturen sowie Verhinderung von Zwang beziehen.
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Und es ist bemerkenswert, wenn unter den »Forderungen an die Politik für
die dringendsten Handlungsschritte zur Umsetzung der UN-BRK« (vgl. ebd.,
S. 25) im Bereich des Wohnens bspw. zu lesen ist:

»Ressourcenumverteilung: Statt in besondere Wohnformen in den Prozess der
Deinstitutionalisierung investieren

Dies sollte u. a. auf diese Weise geschehen:
➢ Ausbau verschiedener kleinerer, gemeindenaher Unterstützungsangebote

und -anbieter statt der Monopolisierung der Angebote auf sehr große Leis-
tungserbringer, um eine Wahlfreiheit für Menschen mit Behinderungen zu
schaffen.

➢ Durchbrechen einer Eigendynamik in der Leistungserbringung, bei der
Marktinteressen und nicht die Autonomie und Wünsche der Menschen mit
Behinderungen im Vordergrund stehen.

➢ Verstetigung und Sicherung des selbstbestimmten Wohnens von Menschen
mit Behinderungen und Projekten, die selbstbestimmtes und inklusives
Wohnen auch für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf initiie-
ren und begleiten.

➢ Statt der ›Tendenz des Sparens und Bewahrens‹ sowie der Ergänzung des
etablierten Systems der Eingliederungshilfe um einzelne Instrumente oder
Angebote müssen Grund- und Menschenrechte und der Prozess der De-
institutionalisierung in den Fokus der politischen Steuerung rücken« (vgl.
ebd.).

Es bleibt zu beobachten, ob diese Forderungen zur Kenntnis genommen wer-
den und konkrete Schritte zu ihrer Umsetzung folgen.

Erik Weber
Die Redaktion
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